Checkliste: Aktivitäten für eine bessere Jahresbilanz

	Ihre Aktivität
	Erläuterung
	Umsetzen?

	Sprechstunde
	· Sprechstunden können Sie kurzfristig anbieten, beispielsweise live vor Ort oder virtuell. Virtuelle Sprechstunden haben den Vorteil, dass Sie nicht auf Räume angewiesen sind und die Kollegen eine Teilnahme leichter einrichten können.
· Wählen Sie Themen, die einerseits von Interesse für die Beschäftigten sind. Andererseits sollten Sie die Themen gut beherrschen und sich nicht erst einarbeiten müssen.
· Denken Sie etwa an Themen wie „Datenschutz im Homeoffice“, „Schutz vor Cyberkriminellen“, „Datenschutz am Arbeitsplatz“ oder „Sicher unterwegs mit Schützenswertem“. Natürlich können Sie auch eine offene Sprechstunde anbieten.
	|_| Ja |_| Nein

	Awareness und Kurzschulungen
	· Die Sensibilität können Sie auch mit kurzen Informations- oder Schulungsveranstaltungen steigern. Auch hier gilt: Wählen Sie praxisnahe und für Sie schnell umsetzbare Themen.
· Denken Sie auch an andere Formate. So zum Beispiel „Datenschutz am Mittag“ oder „Auf einen Kaffee mit dem DSB“, bei dem Sie in 20 Minuten Wissenswertes zu verschiedenen Themen vermitteln. Auch können Sie solche „Kurzveranstaltungen“ aufzeichnen und im Intranet veröffentlichen.
	|_| Ja |_| Nein

	Selbstchecks
	· Checklisten sind immer eine gute Sache. Schließlich dienen sie nicht nur der Kontrolle, sondern fördern auch die Sensibilität. 
· Stellen Sie den Mitarbeitern praxisnahe Fragenkataloge für Selbstchecks zur Verfügung. Sie stehen dann für weitere Fragen zur Verfügung.
· Selbstchecks haben einen großen Vorteil: Defizite werden selbst erkannt und meist auch in Eigenregie behoben, ganz ohne Ihr Zutun.
	|_| Ja |_| Nein

	Austausch bei Abteilungsbesprechungen
	· Kennt man Sie nicht überall, können Sie auch in den nächsten Wochen noch in einigen Abteilungen vorbeischauen und über aktuelle Themen informieren. Nicht wenige Abteilungsleiter sind für etwas Abwechslung dankbar. Zudem gibt es Know-how vom Spezialisten.
· Wollen Sie besonders gut in Erinnerung bleiben, bringen Sie etwas Weihnachtsgebäck mit. Das macht garantiert Eindruck.
	|_| Ja |_| Nein

	Clean-Desk-Begehungen
	· Schauen Sie, wie es um den Datenschutz an den Arbeitsplätzen vor Ort bestellt ist. Gerade in der Vorweihnachtszeit geht es meist hektischer zu. Allerdings darf hier der Datenschutz nicht auf der Strecke bleiben.
· Stellen Sie Defizite fest, sollten Sie diese dokumentieren und bei den zuständigen Personen bzw. Führungskräften ansprechen.
	|_| Ja |_| Nein

	Entsorgungscheck
	· Gehen Sie den Dingen auf den Grund: Wo landen Unterlagen mit personenbezogenen Daten oder alte Computer bzw. Datenträger?
· Gibt es Datenschutztonnen, prüfen Sie, inwieweit diese überquellen oder unverschlossen sind. Auch der prüfende Blick in Restmülltonnen kann Interessantes zutage bringen.
	|_| Ja |_| Nein

	Bestandsaufnahme Videoüberwachung
	· Prüfen Sie, was Sie vor Ort vorfinden und gleichen Sie das beispielsweise mit einem Plan oder mit Unterlagen bzw. dem Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten ab.
· Haben Sie ein Auge auf die Information zur Videoüberwachung bzw. auf die Datenschutzhinweise. Diese sollten nicht nur gut sichtbar bzw. leicht verfügbar sein. Auch die Vollständigkeit ist ein Muss.
	|_| Ja |_| Nein

	Berechtigungsprüfung
	· Auch die lässt sich schnell durchführen, beispielsweise für Personen, bei denen Sie wissen, dass diese nicht mehr im Unternehmen sind.
· Prüfen Sie beispielsweise, ob es noch ein E-Mail-Postfach zu einem ausgeschiedenen Mitarbeiter gibt und was passiert, wenn Sie eine E-Mail dorthin schicken.
	|_| Ja |_| Nein

	Prüfung des Onlineangebots
	· Auf die Schnelle können Sie das Impressum prüfen. Das muss vollständig und aktuell sein. Zudem können Sie die Aktualität und Vollständigkeit der Datenschutzhinweise unter die Lupe nehmen.
· Haben Sie auch ein Auge darauf, was im Zusammenhang mit Cookies passiert. Hier ist nicht nur Transparenz wichtig. Wird in Cookies nicht eingewilligt, dürfen sie auch tatsächlich nicht gesetzt werden, wenn sie technisch nicht erforderlich sind.
	|_| Ja |_| Nein

	Bestandsaufnahme „Neue Technologien“
	· Prüfen Sie, wo in Ihrem Unternehmen Künstliche Intelligenz (KI) eine Rolle spielt. Sind hier auch personenbezogene Daten betroffen, ist das ein Datenschutzthema.
· Schauen Sie, inwieweit in diesem Zusammenhang die Grundsätze der Verarbeitung (Art. 5 Abs. 1 DSGVO) umgesetzt sind. Häufig sind gerade Rechtmäßigkeit, Zweckbindung und Transparenz ein Problem.
· Bewerten Sie auch, inwiefern es einer Datenschutz-Folgenabschätzung bedarf. Wurde eine nötige Abschätzung nicht durchgeführt, sollte diese in 2026 nachgeholt werden. Bei der Durchführung können Sie beratend unterstützen. Die Termine können Sie schon jetzt festlegen.
	|_| Ja |_| Nein



